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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle 
Angelegenheiten 

 
 
 
 

 
 
 
 
Betrifft 
 

Zuschüsse des Integrationsrates zu Veranstaltungen und Projekten 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

30.11.2016 Integrationsrat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 

 

Folgende Zuschüsse werden gewährt: 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Zuschuss an: Zuschuss / Beschluss 
für: 

Be-
trag 
in €: 

Datum der An-
tragstellung: 
 
 

Anmerkung, 
Beantragte 
Zuschusshöhe: 

12. Odak Kulturzentrum 
e.V. 

Informations- und Bil-
dungsprojekt „Mutter-
sprachlicher Medien-
Eltern Kurs“ 

 26.03.2016 Der Antrag wurde 
in der Sitzung am 
27.04. zunächst 
zurück gestellt. 

73. Gemeinde aller Na-
tionen 

Einweihungsgottes-
dienst am 06.11.2016 

 17.10.2016  

74. DKGZ e.V. Jugendfußballgruppe  24.10.2016 Beantragt: 425 € 

75. Persisch-deutsche 
Kulturgruppe e.V. 
Poll 

Konzert am 18.11.2016  07.11.2016 Beantragt: 800 € 

76. Förderverein Arabi-
sche Sprache e.V. 

Internationaler Tag der 
arabischen Sprache am 
18.12.2016 

 15.11.2016 Beantragt: 1.000 € 

77. AFAQ e.V. Musikabend am 
10.12.2016 

 15.11.2016  

78. Iriba-Brunnen e.V. Fest der Vielfalt am 
25.11.2016 

 03.11.2016 Beantragt: 250 € 

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/1066/2016 

Auskunft erteilt: 

Frau Rischer 
Ruf: 

492-7056 

E-Mail: 

Rischer@stadt-muenster.de  
Datum: 

21.11.2016 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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79. Thomas Willner Fotodokumentation der 
Veranstaltung des In-
tegrationsrates „Inter-
kulturelles Friedensfest“ 
am 16.12.2016 

   

 
 
II. Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Kosten in Höhe von            € entstehen. 
 
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Es wird zur Kenntnis genommen: 
 
Die Gesamtmittel des Integrationsrates für Zuschüsse innerhalb der Produktgruppe 0116 betragen für 
das Haushaltsjahr 2016 19.440 €. Der Integrationsrat hat in diesem Haushaltsjahr bislang Zuschüsse 
in Höhe von 18.528 € beschlossen. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten überplanmäßigen Mittel-
bereitstellung gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in Höhe von 5.000 €, steht nach Abzug der in diesem 
Haushaltsjahr noch zu begleichenden übrigen Kosten ein Betrag in Höhe von 2.000 € für die vorste-
hend genannten Zuschussanträge zur Verfügung.   
 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung legt hiermit die Auflistung der bei der Geschäftsstelle des Integrationsrates vorliegen-
den Anträge auf Bezuschussung von Veranstaltungen und Projekten vor, über die ein Beschluss aus-
steht. 
 
 
 
I.V.  
gez. 
 
Cornelia Wilkens 
Stadträtin 
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